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Wichtige Entscheidungen des 
Bundesfinanzhofs 2011 
BFH veröffentlicht Jahresbericht mit wich-
tigen zu erwartenden Urteilen 2011. 

Jahresbericht:    
Anfang Januar 2011 legte der Bundes-
finanzhof (BFH) seinen Jahresbericht 
vor.  Interessant in diesem Bericht ist 
– wie alljährlich – der Teil E, der auf 
Schwerpunktentscheidungen hinweist, 
die im kommenden Jahr zu erwarten 
sind. Unter anderem stehen nach dem 
Bericht folgende Entscheidungen an:

Familienheimfahrt bei doppelter Haus-
haltsführung: 
Angestellte Arbeitnehmer müssen für 
Familienheimfahrten mit dem Dienstwa-
gen im Rahmen einer doppelten Haushalts-
führung nur dann einen Sachbezug ver-
steuern, wenn sie mehr als eine Heimfahrt 
wöchentlich durchführen. Selbstständig 
Tätige und Gewerbetreibende müssen für 
jede Heimfahrt mit dem Betriebs-PKW eine 
Entnahme nach der 1%-Regelung versteu-
ern. Der VIII. Senat wird im Verfahren VIII 
R 24/09 beurteilen, ob dies rechtens ist. 

Umgekehrte Familienheimfahrten bei der 
doppelten Haushaltsführung:  
Das Thema Familienheimfahrten beschäf-
tigt auch den VI. Senat. Dieser wird in 
dem Verfahren VI R 15/10 prüfen müs-
sen, ob die Kosten einer Reise des Ehegat-
ten vom Familienwohnsitz zum Beschäf-
tigungsort des anderen Ehegatten Wer-
bungskosten sind. 

Zinszurechnung bei GmbH-Geschäftsführer: 
Legt der Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH Gelder der Gesellschaft im eige-
nen Namen an und führt er die erzielten Zin-
sen an die Gesellschaft zurück, stellt sich die 
Frage, bei wem Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen anzusetzen sind. Dies wird der VIII. Senat 
zu entscheiden haben (Az. VIII R 17/09). 

Anmerkung:  
Betrifft einen Steuerpflichtigen ein zur Ent-
scheidung stehender Fall selbst, kann er nur 
dann von einem positiven Urteil profitieren, 
wenn er seinen Steuerbescheid durch einen 
Einspruch verbunden mit einem Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung offen hält.   

BFH-Entscheidungen: Was Steuerzahler für dieses Jahr erwarten können. 

©
 K

la
us

 E
pp

el
e 

- F
ot

ol
ia

.c
om

STEUERSÜNDER-CD

 
Steuer-CDs verfassungsgemäß

GESTOHLENE DATEN AUF EINER STEU-

ERSÜNDER-CD VERWENDBAR:

Von Bankangestellten geklaute und ver-

kaufte Daten auf Steuersünder-CDs dür-

fen verwertet werden. Dies hat das Bun-

desverfassungsgericht (BVerfG) jüngst 

beschlossen (Beschluss vom 9. Novem-

ber 2010, 2 BvR 2101/09). Das BVerfG 

hat die Verfassungsbeschwerde eines 

Steuerpflichtigen gegen die Durchsu-

chung seiner Wohnung nicht angenom-

men, da sie im Übrigen keine Aussicht 

auf Erfolg hatte. 

KLAGE ZWEIER VERDÄCHTIGER:

Geklagt haben zwei Kunden einer Liech-

tensteiner Bank, die durch eine Steu-

er-CD ins Visier der Ermittler gekommen 

waren. Die Steuerpflichtigen wurden ver-

dächtigt, in den Jahren 2002 bis 2006 

zwischen 16.390 €  und 24.270 € an 

Steuern verkürzt zu haben. Die Behör-

den hatten Kenntnis über Vermögensan-

lagen in Liechtenstein durch Ermittlungen 

gegen einen Liechtensteiner Treuhänder. 

UNTERLAGEN ALS ANFANGSVER-

DACHT FÜR DURCHSUCHUNG GÜLTIG:

Diese Informationen durften zur Begrün-

dung des erforderlichen Anfangsver-

dachts für die Durchsuchung verwer-

tet werden. Denn für die Beurteilung, ob 

die sich auf einer gekauften Daten-CD 

befindlichen Informationen einem Verwer-

tungsverbot unterliegen, ist es nach Auf-

fassung des BVerfG unerheblich, ob und 

welche Straftaten der Informant bzw. Ver-

äußerer der CD begangen hat. Beweis-

mittel, die von Privaten erlangt worden 

sind, sind danach grundsätzlich verwert-

bar. Dies gilt auch, wenn die Beschaf-

fung in „strafbewährter Weise erfolgte“, 

wie das BVerfG weiter ausführt.
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FÜR DIE GMBH  
 
Bilanz-Veröffentlichungen 
2011 

OFFENLEGUNG - NICHT UNNÖTIG IN 
DIE KARTEN SCHAUEN LASSEN:
Seit 2006 müssen Kapitalgesellschaften 

ihre Bilanz innerhalb von zwölf Monaten 

nach dem Bilanzstichtag beim elektroni-

schen Bundesanzeiger einreichen. Offen-

zulegen ist dabei nicht die Steuerbilanz, 

sondern nur die Handelsbilanz. Kleine und 

mittelgroße GmbHs müssen zudem nicht 

alles offenlegen. Im Rahmen des Zulässi-

gen sollten diese GmbHs ihre Handelsbi-

lanzen nur möglichst stark verdichtet ver-

öffentlichen. 

GRÖSSENKLASSEN:
Als „kleine“ GmbH gelten Gesellschaften 

mit einer Bilanzsumme von nicht mehr als 

4,84 Mio. €, einem Umsatz von nicht mehr 

als 9,68 Mio. € und einer Arbeitnehmerzahl 

von maximal 50. Als mittelgroße GmbH gel-

ten Gesellschaften mit einer Bilanzsumme 

von maximal 19,25 Mio. €, einem Umsatz 

von maximal 38,5 Mio. € und einer Arbeit-

nehmerzahl von nicht mehr als 250. Wer-

den in zwei aufeinanderfolgenden Bilanz-

stichtagen zwei der drei Größenmerkmale 

überschritten, steigt die Gesellschaft in die 

nächsthöhere Stufe auf. Die diese beiden 

Größenklassen überschreitenden Gesell-

schaften zählen zu den großen.

VERKÜRZUNGSMÖGLICHKEITEN: 
Kleine Gesellschaften müssen z.B. den 

Geschäfts- oder Firmenwert nicht geson-

dert ausweisen, können sich im Anlagever-

mögen eine Untergliederung der Sach- und 

Finanzanlagen sparen, und auf der Passiv-

seite müssen die Verbindlichkeiten nicht 

näher untergliedert werden.  

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG:  
Kleine GmbHs müssen ihre Gewinn- und 

Verlustrechnung (GuV) gar nicht offenle-

gen. Mittelgroße GmbHs können Umsatzer-

löse und Materialeinsatz zum „Rohergeb-

nis“ zusammenfassen. 

Schwarzgeldbekämpfungsgesetz auf den Weg gebracht.

Neuregelung der strafbefreienden 
Selbstanzeige 

Steuerhinterziehung: Regierung verschärft Konditionen für reuige Steuersünder.
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Selbstanzeige:    
Die Selbstanzeige, ein Instrument der 
Nacherklärung hinterzogener Steuern, 
hat in letzter Zeit zunehmende Beliebt-
heit erlangt. Grund hierfür waren wohl 
die zahlreichen Steuer-Daten, die aus 
der Schweiz und Liechtenstein heraus 
dem deutschen Fiskus angeboten wor-
den sind. Mehr als 25.000 Steuersünder 
haben 2010 davon Gebrauch gemacht. 
Diese Flut an Selbstanzeigen sowie die 
geänderte Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (Beschluss v. 20.5.2010, 1 
StR 577/09) haben den Gesetzgeber dazu 
gebracht, das Instrument der Selbstan-
zeige neu zu überarbeiten.   

Neues Gesetz:   
Noch Ende des Jahres 2010 wurde ein 
Gesetzentwurf für ein Gesetz „zur Ver-
besserung der Bekämpfung der Geldwä-
sche und Steuerhinterziehung“ auf den 
Weg gebracht. Dieser sieht zum Teil gra-
vierende Einschnitte vor, was die straf-
befreiende Wirkung künftiger Selbstan-
zeigen betrifft. So soll eine Selbstanzeige 
nur noch dann straffrei wirken, wenn der 
Steuerpflichtige komplett „reinen Tisch“ 
macht. Dies bedeutet, dass die Besteu-
erungsgrundlagen aller infrage kom-
menden Steuerarten nacherklärt wer-
den müssen, also auch beispielsweise 

schwarz vereinnahmte Mieterträge. Mit 
der Nacherklärung von Erträgen aus 
jenen Vermögenswerten, die sich auf 
Konten bestimmter Banken in bestimm-
ten Ländern befinden, ist es also nicht 
mehr getan. Solche Teilselbstanzeigen 
sollen künftig nicht mehr ohne Wirkung 
bleiben.  

Weitere Ausschlusstatbestände:  
Erheblich erweitert wurden auch die 
sogenannten Ausschlusstatbestände, bei 
deren Vorliegen eine Selbstanzeige keine 
strafbefreiende Wirkung entfaltet. Eine 
Selbstanzeige soll künftig schon dann 
nicht mehr möglich sein, wenn sich die 
Betriebsprüfung beim Steuerpflichtigen 
ankündigt, ihm also eine Prüfungsan-
ordnung zugegangen ist. Bisher konnte 
noch Selbstanzeige erstattet werden, bis 
der Amtsträger zur Prüfung erschienen 
ist, der Prüfer also tatsächlich mit seiner 
Tätigkeit begonnen hat.

Zuschlag:   
Diskutiert wird derzeit über die Einfüh-
rung eines Strafzuschlags von 5 % des 
Hinterziehungsbetrages. Die Länder 
brachten diesen Vorschlag noch in das 
Gesetzgebungsverfahren mit ein. Das 
Gesetz soll voraussichtlich im April in 
Kraft treten. 
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CHECKLISTE 

Richtige Vorbereitung auf  
das E-Bilanz-Zeitalter

Mit Einführung der E-Bilanz kommen auf 
bilanzierungspflichtige Unternehmer und 
freiwillig Bilanzierende sowie deren Steu-
erberater neue Aufgaben zu. In Vorberei-
tung auf das Gespräch mit dem Steuerbe-
rater gilt es, im ersten Schritt den zustän-
digen Softwareanbieter des gegenwärti-
gen Bilanzierungsprogramms zu kontak-
tieren. Die zentrale Frage ist dabei, ob 
die EDV „XBRL-fähig“ ist oder aufgerüstet 
werden kann. XBRL steht für „eXtensible 
Business Reporting Language“ und ist die 
zwingend vorgegebene Form für das vom 
BMF vorgegebene Taxonomie-Schema.  Ist 
der Wechsel des Softwareherstellers not-
wendig, sollte dieser am besten in Abspra-
che mit dem Steuerberater erfolgen. Dabei 
sollte dem Transfer der zur Buchführung/
Bilanzerstellung notwendigen Daten zwi-
schen Mandant und Steuerberater beson-
deres Augenmerk geschenkt werden. Eine 
reibungslose Datenübertragung spart Zeit 
und Kosten. Der zweite Schritt führt den 
Bilanzierenden zu seinem Steuerberater. 
Mit dem Steuerberater muss zuerst der 
Kontenrahmen auf die neuen  Vorgaben 
der Finanzverwaltung abgestimmt werden. 
Es sollen bei der Vorbereitung des Jahres-
abschlusses notwendige Umbuchungen 
vermieden werden, um die neue verpflich-
tende Gliederungstiefe nachträglich herzu-
stellen. Die Anpassung der Buchhaltungs-
software sowie des Kontenrahmens erfor-
dert schließlich in einem dritten Schritt 
umfassende Schulungen des Buchhal-
tungspersonals. 
Das neue E-Bilanz-Zeitalter könnte aller-
dings für viele Unternehmer ein Anstoß 
sein, die komplette Buchhaltung an den 
Steuerberater auszulagern. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht kann die Auslagerung 
die günstigere Alternative sein. Es müssen 
die laufenden Kosten für das Buchhal-
tungspersonal, anstehende Zusatzkosten 
für die notwendige Aufrüstung der alten 
Software oder den Kauf neuer Hard- und 
Software sowie die Kosten für umfassende 
Schulungsmaßnahmen des Buchhaltungs-
personals bei der Entscheidung berück-
sichtigt werden.

Technische Voraussetzungen müssen 2011 geschaffen werden.

„E-Bilanz“ 2012: Schon in diesem 
Jahr richtig vorbereiten 

E-Bilanz: Ab 2012 müssen Unternehmer endgültig gerüstet sein! 
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E-Bilanz:    
Die Verpflichtung zur Abgabe einer 
elektronischen Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV) erfolgte 
durch das Steuerbürokratieabbauge-
setz. Zunächst war geplant, die E-Bi-
lanz bereits ab dem 1.1.2011 einzu-
führen. Das Bundesfinanzministerium 
hat jüngst durch Verordnung (Anwen-
dungszeitpunktverschiebungsverord-
nung – AnwZpvV) den Anwendungs-
zeitpunkt auf Wirtschaftsjahre verscho-
ben, die nach dem 31.12.2011 begin-
nen, da erkennbar war, dass die notwen-
digen Voraussetzungen zur Abgabe der 
E-Bilanz mit GuV bei den verpflichteten 
Unternehmern zum 1.1.2011 nicht gege-
ben waren.   

Rechtzeitige Vorbereitung:  
Für bilanzierende Gewerbetreibende, 
Handwerker, sonstige zur Buchführung 
verpflichtete Unternehmer und für alle 
„freiwillig“ Bilanzierenden gilt, sich 
rechtzeitig auf die Neuerung vorzube-
reiten. Wie bisher können Steuerpflich-
tige die Handelsbilanz mit entsprechen-
der Überleitungsrechnung oder eine 
gesondert aufgestellte Steuerbilanz ein-
reichen. Für den ersten Fall sieht die zur 
Abgabe der E-Bilanz verpflichtende Vor-

schrift des § 5b EStG in Absatz 1 Satz 2 
vor, dass „Ansätze oder Beträge durch 
Zusätze oder Anmerkungen den steuer-
lichen Vorschriften anzupassen sind“, 
soweit dies notwendig ist. Die aktuelle 
Handelsbilanz ist also dahingehend zu 
untersuchen, ob und für welche Posi-
tionen eine erweiterte Überleitungs-
rechnung im Rahmen der neu gelten-
den „HGB-Taxonomie“  notwendig wird. 
Darüber hinaus sind sämtliche Daten in 
den XBRL-Standard umzuwandeln. Die 
Datensätze müssen den Vorschriften 
der Steuerdaten-Übermittlungsverord-
nung entsprechend aufbereitet werden 
(BMF-Schreiben vom 19.1.2010 BStBl. 
2010 I S. 47). 

Erweiterte Gliederungsvorschriften:  
Besonders kleine Kapitalgesellschaf-
ten sind davon betroffen: Die Taxono-
mie-Steuer lehnt sich nämlich hinsicht-
lich des Gliederungsschemas für die 
neue E-Bilanz und die GuV an die im 
Handelsgesetzbuch (HGB) bestehenden 
Vorschriften für große und mittelgroße 
Kapitalgesellschaften an. Größen- oder 
rechtsformabhängige Erleichterungen 
sind bislang nicht vorgesehen. Beson-
ders kleine Gesellschaften müssen hier 
rechtzeitig „nachrüsten“. 
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Die Verpflichtung zur Abgabe einer 
elektronischen Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV) erfolgte 
durch das Steuerbürokratieabbauge-
setz. Zunächst war geplant, die E-Bi-
lanz bereits ab dem 1.1.2011 einzu-
führen. Das Bundesfinanzministerium 
hat jüngst durch Verordnung (Anwen-
dungszeitpunktverschiebungsverord-
nung – AnwZpvV) den Anwendungs-
zeitpunkt auf Wirtschaftsjahre verscho-
ben, die nach dem 31.12.2011 begin-
nen, da erkennbar war, dass die notwen-
digen Voraussetzungen zur Abgabe der 
E-Bilanz mit GuV bei den verpflichteten 
Unternehmern zum 1.1.2011 nicht gege-
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Geschäftsideen, Umstrukturierungen, neue Produkte und sonstige Vorhaben detailliert planen.

Betriebswirtschaft: Wie erstellt man einen aussage-
kräftigen Businessplan? 

Ausgaben für Literatur werden von den 
Finanzämtern oftmals mit dem Argu-
ment verworfen, dass es sich dabei um 
Bücher/Zeitschriften usw. handelt, die 
auch von zahlreichen Steuerpflichtigen 
gekauft würden, die keine berufliche 
Verwendung dafür hätten. 

Doch ein jüngeres Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) gibt allen Steuerpflichti-
gen Hoffnung, zumindest den hälftigen 
Anteil der Kosten mit dem Fiskus tei-
len zu können. Im Urteil vom 20.5.2010 
(Az. VI R 53/09) hat der BFH den hälfti-
gen pauschalen Abzug von Büchern und 
Zeitschriften unter der Voraussetzung 
bejaht, dass die Literatur ausschließlich 

oder zumindest weitaus überwiegend 
beruflich verwendet wird. Es müsse für 
jedes Buch einzeln untersucht werden, 
ob es sich um einen Gegenstand der 
Lebensführung oder um ein Arbeitsmit-
tel handelt, urteilte der BFH und nahm 
u.a. Bezug auf den Beschluss des gro-
ßen Senats zur Aufgabe des allgemei-
nen Aufteilungs- und Abzugsverbots 
(GrS 1/06 v. 21.9. 2009). Steuerpflich-
tige, die Argumente für eine überwie-
gend berufliche Nutzung finden kön-
nen, sollten dieses Urteil nutzen. Vor-
aussetzung für den Steuerabzug ist aber, 
dass die Aufwendungen durch Vorlage 
von Rechnungen des Buchhandels nach-
gewiesen werden. 

Auf den Belegen müssen erfasst sein: 
der Name des Käufers  
der/die Titel des/der angeschafften  
Buches/Bücher

Kassenbelege sind zwar zum Nachweis 
der tatsächlichen Zahlung erforderlich, 
reichen aber alleine nicht aus, wie 
der BFH in zwei Urteilen festgestellt hat 
(Az.VIII R 27/08 und VIII R 26/08). Der 
BFH begründet diese drei Voraussetzun-
gen, die gemeinsam erfüllt sein müssen 
(Name des Käufers, gekaufter Buch-
titel, Zahlungsnachweis), u.a. mit den  
Nachweispflichten, die jeder Steuer-
pflichtige hätte, der steuermindernde 
Tatsachen geltend macht.

BERUFSBEZOGENE BÜCHER UND LITERATUR ZUR HÄLFTE ABSETZEN! 
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Businessplan:    
In einem Businessplan werden die qua-
litativen und quantitativen Zielgrößen 
eines unternehmerischen Vorhabens im 
Voraus dokumentiert. Ziel ist es u.a., sich 
die Stärken und Schwächen, Chancen 
und Risiken eines Vorhabens vor Augen 
zu führen. Ein Businessplan muss vor 
allem Auskunft über die zentrale Frage 
geben, welche neuen Märkte und Ziel-
gruppen sich mit dem neuen Vorhaben 
erschließen und welchen Nutzen alle 
Beteiligten davon haben.   

Erstellung:     
Wer Kapitalgeber dazu bewegen will, ein 
Projekt zu finanzieren oder mit Zuschüs-
sen zu unterstützen, muss  ein gut durch-
dachtes Konzept vorlegen. Dazu ist im 
ersten Schritt die Idee/das Vorhaben/ 
das Produkt oder die Dienstleistung usw. 
detailliert darzustellen und die maßgeb-
liche Zielgruppe zu bestimmen. Die Cha-
rakterisierung muss Antworten auf zen-
trale Fragen geben, wie bzw. warum das 
Produkt erfolgreich werden soll und wel-
cher Vorsprung gegenüber Konkurrenz-

produkten besteht. Im zweiten Schritt 
müssen diese Erkenntnisse entspre-
chend ausformuliert werden. Als dritter 
Schritt ist ein Zeitplan und eine für alle 
Beteiligten maßgebliche „To-Do-Liste“ zu 
erstellen. 

Detaillierte Finanzplanung:      
Weiterer wichtiger Bestandteil eines Busi-
nessplans ist eine detaillierte Finanzpla-
nung für einen überschaubaren Zeitraum, 
mindestens aber für die ersten Jahre. 
Hierin sind alle nötigen Investitionen mit 
ihren Kosten und dem genauen Zeitpunkt 

der Entstehung der Kosten (Zahlungsver-
pflichtung) aufzulisten. Der Finanzplan 
zeigt auf, wie sich die Kosten mit den zu 
erwartenden Erträgen entwickeln (Ren-
diteprognose). Er zeigt schließlich, wann 
der Break-Even erreicht ist, also wann mit 
einem Gewinn gerechnet werden kann.

Executive Summary:     
Der Businessplan schließt mit einem Exe-
cutive Summary. Das ist eine komprimierte 
Darstellung des neuen Vorhabens, die das 
Interesse des Lesers fesseln soll und das 
Projekt „auf den Punkt” bringt.             

Businessplan:  In drei Phasen zur erfolgreichen Dokumentation.
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Behörden, Polizei und Staatsanwaltschaft fragten 2010 über 162.000 Konten ab.
AN-FREIBETRAG

Neuer Arbeitnehmer- 
Pauschbetrag im Dezember 
2011Kontoabruf:  

Der Kontoabruf wurde ursprünglich zur 
Terrorismus- und Geldwäschebekämp-
fung konzipiert. Er basiert auf § 24c des 
Kreditwesengesetzes, der Banken ver-
pflichtet, diverse Kontostammdaten zu 
speichern und legitimierten Behörden 
zum Abruf zur Verfügung zu stellen. Die 
Behörden erfahren dabei Kontostammda-
ten wie Name und Geburtsdatum sowie 
die Adresse des Kontoinhabers. Abrufen 
lassen sich auch alle persönlichen Daten 
eines Kontobevollmächtigten (wirtschaft-
lich Berechtigten). Bei den zu speichern-
den Kontostammdaten sind zwar nicht 
der Kontostand und die Umsätze dabei. 
Kontostand und Umsätze erfahren die 
Behörden aber direkt von der kontofüh-
renden Bank. 

Rasanter Anstieg:  
2010 verzeichneten die Kontoabrufe mit 
über 162.000 einen rasanten Anstieg 
(binnen Jahresfrist um 20 %). Im Jahr 
2007 lag die Zahl der Abrufe der Behör-
den noch bei deutlich unter 30.000. Ins-
besondere die Abrufe des Bundeszen-
tralamtes für Steuern nahmen deutlich 
um 32 % auf mehr als 56.000 zu. Bei 
den Strafverfolgungs- und Steuerfahn-
dungsbehörden zeigt sich im Jahresver-
gleich eine deutliche Zunahme der Zahl 
der Abrufe um 15 %. Hauptnutzer des 
Kontoabrufverfahrens ist die Polizei. 
2010 nutzte diese das Kontoabrufver-
fahren unter allen Abfragern zu 55 %. 
Von ihr gingen 58.477 Anfragen aus. 
Mit 22,5 % folgt als nächstes die Staats-
anwaltschaft.  

Kontoabrufe 2010: Rekordstand 

ARBEITNEHMER-PAUSCHBETRAG:
Bei den Einkünften aus nicht selbst-
ständiger Arbeit erfolgt die Berech-
nung des zu versteuernden Einkommens 
unter Berücksichtigung des sogenann-
ten Arbeitnehmer-Pauschbetrages. Die-
ser kommt von Amts wegen zum Abzug, 
wenn der Steuerpflichtige keine höheren 
Werbungskosten geltend macht. 

WERBUNGSKOSTEN-PAUSCHBETRAG 
UM 80 € ERHÖHT:
Dieser Werbungskosten-Pauschbetrag 
wird im Rahmen des Steuervereinfa-
chungsgesetzes 2011 von derzeit 920 
auf 1.000 € angehoben. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen hat sich in einer 
Mitteilung vom 20.1.2011 zu der Frage 
geäußert, ab wann die Erhöhung berück-
sichtigt werden soll. Das maßgebliche 
Berücksichtigungsdatum soll danach der 
1.12.2011 sein. Die Terminwahl erfolgte 
unter Berücksichtigung der Belastung 
des Bundeshaushaltes 2011. Durch die 
Berücksichtigung des Erhöhungsbetra-
ges von 80 € im Rahmen der Dezember- 
Lohn- und Gehaltsabrechnung wird der 
Bundeshaushalt 2011 nicht mehr belas-
tet. Denn die Anmeldung und Abführung 
der verringerten Lohnsteuer für Dezem-
ber 2011 erfolgt durch den Arbeitgeber 
erst 2012. 

NIEDRIGERE BÜROKRATIEKOSTEN:
Das Bundesministerium der Finanzen 
begründet das späte Einführungsdatum 
auch damit, dass eine rückwirkende Kor-
rektur der Lohnsteuerabrechnungen ab 
Januar 2011 durch die Arbeitgeber so 
nicht erforderlich wird. Damit würden 
die Bürokratiekosten deutlich niedriger 
liegen als bei einer vollständigen Rück-
rechnung.

STEUERTERMINE IM APRIL 2011 
11.4.

14.4.

24.4.
26.4.

Umsatzsteuer mtl. für März bzw. Februar mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervoraus-
zahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer (ev. und röm.-kath.) für März
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge April
Zusammenfassende Meldungen

STEUERTERMINE IM MAI 2011 
10.5.

13.5.

16.5.
19.5.

25.5.
27.5.
31.5.

Umsatzsteuer mtl. für April bzw. März mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervorauszah-
lung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer (ev. und röm.-kath.) für April
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldungen
Sozialversicherungsbeiträge Mai
Steuererklärungen 2010, Ende der generellen Abgabefrist

STEUERTERMINE IM JUNI 2011 
10.6.

14.6.

27.6.
28.6.

Umsatzsteuer mtl. für Mai  bzw. April mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervorauszah-
lung 1/11 Abschlag;  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer II. Quartal; 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer (ev. und röm.-kath.) für Mai
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn-, Kirchen-, Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Juni

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
als geleistet.

Steuernews


